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Freiwilligendienste
Chancen und Angebote
Bisher war der freiwillige Dienst in Deutschland geprägt vom Zivildienst, vom Freiwilligen sozialen Jahr (FSJ) und vom Freiwilligen ökologischen Jahr (FÖJ). Private Pflegeeinrichtungen haben davon eher begrenzt Gebrauch gemacht.
Die gesetzlichen Grundlagen des Zivildienstes regeln das Kriegsdienstverweigerungsgesetz und das Zivildienstgesetz. Mit der Veränderung der Wehrzeit wurde auch immer wieder die Einsatzzeit für den Zivildienst angepasst, letztmalig zum 1. Januar 2011 auf 6 Monate. Ab Juli 2011 wird die Wehrpflicht ausgesetzt werden, mit der Konsequenz, dass auch der Zivildienst ausgesetzt wird. Bereits jetzt stehen deutlich mehr Plätze zur Verfügung, als besetzt sind. Laut Statistik des Bundesamtes für Zivildienst vom 1.2.2011 sind in Sachsen 38,7 % der Plätze belegt.
Das freiwillige soziale und ökologische Jahr hat die Rechtsgrundlage im Jugendfreiwilligendienste-gesetz. Daran soll sich vorerst nichts ändern. 
Beide Dienstarten sprechen vordergründig junge Menschen an.
Als weitere Alternative wird zum 1. Juli 2011 der Bundesfreiwilligendienst etabliert werden. Zur Zeit liegt für das Bundesfreiwilligendienstgesetz (BFDG) der Gesetzentwurf vor. Der Bundestag hat am 24. März 2011 zugestimmt. Nun bedarf es der Zustimmung im Bundesrat.
Anders als die bisherigen Freiwilligendienste gibt es beim Bundesfreiwilligendienst keine Altersgrenze. 
Der Bundesfreiwilligendienst fördert das zivilgesellschaftliche Engagement von Frauen und Männern aller Generationen. Jüngere Freiwillige erwerben und vertiefen ihre persönlichen und sozialen Kompetenzen, ältere Freiwillige bringen ihre eigene Lebens- und Berufserfahrung ein. Während zum Zivildienst als Wehrersatzdienst nur wehrpflichtige junge Männer einberufen wurden, ist die Öffnung eines freiwilligen Dienstes für beide Geschlechter, aber auch für ältere Menschen, gleichstellungs-, gesellschafts- und engagementpolitisch geboten. (Bundesrat, DS 849/10, Seite 23)
Pflegeeinrichtungen können also von Bewerbern des Bundesfreiwilligendienstes profitieren. Sie sind allerdings keine billigen Arbeitskräfte, sondern dienen der Unterstützung und Ergänzung des pflegerisch, betreuenden Angebots der Pflegeeinrichtung. Der Einsatz bietet gute Möglichkeiten, Bewerber für eine spätere Ausbildung zu gewinnen, die sich so nicht für die Altenpflege interessiert hätten. Gerade junge Menschen suchen nach dem Schulabschluss für sich eine Perspektive. Teilweise wird der Einsatz bei einer späteren Ausbildung als Praktikum anerkannt und verkürzt dann die Ausbildungszeit.
Aber auch Menschen in einer späteren Lebensphase können sich für einen solchen Dienst entscheiden. Hier steht insbesondere die soziale Kompetenz im Mittelpunkt.

(
Um zukünftig mit Freiwilligen arbeiten zu können, bedarf es einer Anerkennung als Einsatzstelle. Die am 1. Januar 2011 als Zivildienststelle anerkannten Plätze, gelten weiterhin auch als Platz für den Bundesfreiwilligendienst als anerkannt. Wer sich erstmalig anerkennen lassen möchte, stellt einen formlosen Antrag beim Bundesamt für Zivildienst (zukünftig: Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben). 
Um als Einsatzstelle anerkannt zu werden gelten die Regelungen des § 6 BFDG.
(2) Eine Einsatzstelle kann auf ihren Antrag von der zuständigen Bundesbehörde anerkannt werden, wenn sie 

1. Aufgaben insbesondere in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, einschließlich der Einrichtungen für außerschulische Jugendbildung und für Jugendarbeit, in Einrichtungen der Wohlfahrts-, Gesundheits- und Altenpflege, der Behindertenhilfe, der Kultur und Denkmalpflege, des Sports, der Integration, des Zivil- und Katastrophenschutzes und in Einrichtungen, die im Bereich des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes tätig sind, wahrnimmt, 

2. die Gewähr bietet, dass Beschäftigung, Leitung und Betreuung der Freiwilligen den Bestimmungen dieses Gesetzes entsprechen, sowie 
3. die Freiwilligen persönlich und fachlich begleitet und für deren Leitung und Betreuung qualifiziertes Personal einsetzt.
Die Organisationen der Wohlfahrtspflege haben eigene Stellen. Um anderen Anbietern auch die Möglichkeit zu schaffen, wird eine Zentralstelle das Bundesamt für Zivildienst (zukünftig: Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben) eingerichtet. 

(
Der Freiwilligendienst unterscheidet sich im Umfang und der Art vom bürgerschaftlichen Engagement. Der Freiwillige verpflichtet sich für die Dauer von mindestens 6 und höchstens 18 Monate, i.d.R. jedoch für 12 Monate, zum Freiwilligendienst. In Ausnahmefällen können auch 24 Monate genehmigt werden. Der Dienst wird ganztägig ausgeübt. Er dient nicht der Erwerbsabsicht. Sofern das 27. Lebensjahr überschritten ist, kann auch ein Teilzeiteinsatz von mehr als 20 Stunden pro Woche geleistet werden. Möchte der Freiwillige einer Nebentätigkeit nachgehen, bedarf das der Genehmigung der Einsatzstelle des Freiwilligendienstes.
(
Die Vereinbarung zum Freiwilligendienst wird mit dem Bund nach den Maßgaben des § 8 BFDG geschlossen. Die Pflegeeinrichtung (Einsatzstelle) legt einen entsprechenden Vorschlag vor. Mindestinhalt ist:

· Vor- und Familienname, Geburtstag, Anschrift
· möglicher Anspruch auf Freibeträge oder Kindergeld

· Bezeichnung der Einsatzstelle

· Zeitraum des Einsatzes und Regelungen zur vorzeitigen Beendigung des Dienstverhältnisses

· Art und Höhe der Geld- und Sachleistungen

· Anzahl Urlaubs- und Seminartage

· Verpflichtung zur Einhaltung der Bestimmungen des Gesetzes des Bundesfreiwilligendienstes.
Die Vereinbarung begründet kein Arbeitsverhältnis. Allerdings gelten die Arbeitsschutzbestimmungen, das Bundesurlaubsgesetz und ggf. das Jugendarbeitsschutzgesetz. Damit hat der Freiwillige Anspruch auf mindestens 24 Werktage (Montag bis Samstag) im Jahr. 
Das Bundesamt für Zivildienst bietet unter dem Vorbehalt des Inkrafttretens des Gesetzes ein entsprechendes Muster an.

(
Die Vergütung des Freiwilligendienstes ist geteilt in Geld- und Sachleistungen. Sachleistungen bestehen aus der unentgeltlichen Bereitstellung von Unterkunft, Verpflegung und Arbeitskleidung bzw. entsprechenden Geldersatzleistungen. Die sogenannten Sachbezugswerte gelten für das gesamte Bundesgebiet und können jährlich bei der Krankenkasse abgerufen werden. Die Geldleistung besteht aus einem angemessenen Taschengeld. Das Taschengeld hat im gesamten Bundesgebiet eine einheitliche Höchstgrenze. Das Taschengeld darf 6 % der Beitragsbemessungsgrenze (West) der allgemeinen Rentenversicherung nicht übersteigen und dem Taschengeld nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz für vergleichbare Tätigkeiten entsprechen. Bei Teilzeitbeschäftigung ist es entsprechend zu kürzen. 
Während des Einsatzes hat die Pflegeeinrichtung Beiträge zur Sozial- und Unfallversicherung zu leisten. Bemessungsgrundlage bilden das Taschengeld und die Sachbezüge. Freiwillige sind bezüglich der Sozialversicherung wie Beschäftigte zu behandeln.
Beispiel:

	Beitragsbemessungsgrenze ab 1.1.2011
	davon max. 6 %

	alte Bundesländer
	5500 € / Monat
	330 € / Monat


(
Neben dem Einsatz in der Pflegeeinrichtung erfolgt eine pädagogische Begleitung. Die fachliche Anleitung findet vor Ort von der Einrichtung selbst statt. Zusätzlich finden während der Einsatzzeit für den Freiwilligen verpflichtend Seminare statt. Bei einem zwölfmonatigen Einsatz sind mindestens 25 Tage zu absolvieren. Bei Freiwilligen über 27 Jahre und bei verlängertem bzw. verkürztem Einsatz gelten die Bestimmungen des § 4 BFDG. Die Weiterbildung stellt Dienstzeit dar.

(
Für den Bundesfreiwilligendienst steht als Einsatzort ausschließlich Deutschland zur Verfügung. Der Jugendfreiwilligendienst kann auch im Ausland geleistet werden.
 (
Jede Pflegeeinrichtung sollte sich überlegen, inwieweit gleichzeitig Stellen für den Jugendfreiwilligendienst angeboten werden. Bisherige Zivildienststellen müssen sich für das freiwillige soziale Jahr als Einsatzstelle zusätzlich anerkennen lassen. 
Im Freistaat Sachsen ist für die Anerkennung das Sächsische Sozialministerium zuständig. Grundlage bildet die „Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales zur Durchführung und Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres im Freistaat Sachsen“.
Zugelassene Träger des freiwilligen sozialen Jahres können gefördert werden. Anträge können beim Kommunalen Sozialverband, alternativ bei der Sächsischen Aufbaubank aus dem Europäischen Sozialfond (ESF) gestellt werden. Die jugendlichen Freiwilligen erhalten als Teilnehmer keine Landesförderung. In anderen Bundesländern müssten Sie sich bitte nach entsprechenden Förderprogrammen erkundigen.
Um eine Verdrängung des Jugendfreiwilligendienstes zu vermeiden, kann der Einsatz eines Bundesfreiwilligen vom Einssatz eines Jugendfreiwilligen abhängig gemacht werden.

Absender:

Bundesamt für Zivildienst

Postfach

50964 Köln

Datum

Antrag als Einrichtung des Bundesfreiwilligendienstes

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchten wir als Träger der Einrichtung

	Name der Pflegeeinrichtung:
	

	Ansprechpartner:
	

	Strasse:
	

	PLZ Ort:
	

	Telefon:
	

	Email:
	


darum bitten, dass die o.g. Pflegeeinrichtung für den Bundesfreiwilligendienst registriert wird. 

Wir würden ____ Bundesfreiwillige beschäftigen.

Wir sind damit einverstanden, dass das Bundesamt in Köln für uns als zukünftige Zentralstelle fungiert.

□
ja

□
nein, anderer Träger

___________________________

Stempel und Unterschrift
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